
Betriebsstättenrisiko  durch
Homeoffice deutlich gesunken
Die  wachsende  Mobilität  von  Arbeitnehmern  und  nicht  zuletzt  die  stärkere
Nutzung des Homeoffice nach der COVID-19 Pandemie hat zum Teil zum Risiko
geführt,  dass  Unternehmen  eine  Betriebsstätte  durch  das  Arbeiten  ihrer
Mitarbeiter  im  Homeoffice  begründen  können.  Das  Update  des  OECD
Musterkommentars Ende 2025 wie auch eine dazu ergangene Information des
BMF vom 4.  Jänner  2026 (BMF –  IV/8 (IV/8),  GZ 2025-1.050.421)  hat  lange
erwartete  Klarstellungen  gebracht  und  zu  einer  Entschärfung  des
Betriebsstättenrisikos  für  Unternehmen  geführt.  In  Zukunft  können  somit
zahlreiche  Mini-Betriebsstätten  mit  wenig  Steuersubstrat,  aber  hohem
Verwaltungsaufwand  vermieden  werden.

Künftig ist das Begründen einer Betriebsstätte durch das Arbeiten im Homeoffice
durch den Arbeitnehmer nur mehr anzunehmen, wenn in einem ersten Schritt die
Person zumindest 50 % der Arbeitszeit innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
im Homeoffice verbringt. Wird dieses zeitliche Kriterium nicht erfüllt (gilt somit
für  Tätigkeiten  von  geringerem  Ausmaß),  wird  keine  Betriebsstätte  des
Arbeitgebers begründet. Als Durchrechnungszeitraum gilt dabei ein beliebiger
Zeitraum von  12  Monaten,  der  im jeweiligen  Veranlagungsjahr  beginnt  oder
endet – dies ist vorteilhaft, da sogar vorrübergehend deutlich mehr als 50 % im
Homeoffice gearbeitet werden kann, ohne eine Betriebsstätte für den Arbeitgeber
zu begründen.

Wird das zeitliche Kriterium erfüllt, so muss in einem zweiten Schritt geprüft
werden,  ob  es  einen  wirtschaftlichen  Grund  ("commercial  reason")  für  die
Tätigkeit im Homeoffice gibt. Entscheidend dabei ist laut BMF-Info, ob es einen
wirtschaftlichen Grund für das Unternehmen gibt, die Person vom Homeoffice aus
arbeiten zu lassen. Das ist dann anzunehmen, wenn die physische Anwesenheit
der  Person  in  diesem  Staat  die  Ausübung  der  Geschäftstätigkeit  des
Unternehmens erleichtert. Ein solch wirtschaftlicher Grund ist etwa anzunehmen,
wenn  die  Person  für  das  Unternehmen  direkt  mit  Kunden,  Lieferanten,
verbundenen Unternehmen oder anderen Personen in Kontakt tritt und dieser
Kontakt durch den Aufenthalt in diesem Staat erleichtert wird. Eine Abgrenzung
besteht dahingehend, dass lediglich sporadischer Kontakt mit diesen Personen

https://ph-online.at/2026/03/01/betriebsstaettenrisiko-durch-homeoffice-deutlich-gesunken/
https://ph-online.at/2026/03/01/betriebsstaettenrisiko-durch-homeoffice-deutlich-gesunken/


nicht  zur  Annahme  eines  wirtschaftlichen  Grundes  und  somit  nicht  zur
Begründung  einer  Betriebsstätte  führen  soll.

Überdies ist kein wirtschaftlicher Grund gegeben, wenn das Unternehmen das
Arbeiten  im Homeoffice  ausschließlich  aus  dem Grund  ermöglicht,  um diese
Person zu halten oder eine Anstellung dieser Person zu ermöglichen. Ebenso
wenig  liegt  eine  Betriebsstätte  vor,  wenn  der  Dienstgeber  die  Arbeit  im
Homeoffice  erlaubt,  um  Kosten  für  die  zur  Verfügung  Stellung  eines
Arbeitsplatzes  zu  sparen.  Schließlich  besteht  auch  dann  de  facto  kein
Betriebsstättenrisiko mehr, wenn die Tätigkeit auf Wunsch des Dienstnehmers ins
Homeoffice verlagert wird und es keine Anknüpfungspunkte für den Dienstgeber
an den jeweiligen Staat gibt (selbst wenn überwiegend oder ausschließlich im
Homeoffice gearbeitet wird).

Die  zu  begrüßenden  Klarstellungen  sind  der  BMF-Info  folgend  ab  2026
anzuwenden.  Schließlich  muss,  wenn  trotz  des  abgeschwächten  Risikos  eine
Betriebsstätte  des  Dienstgebers  durch  die  Tätigkeit  des  Dienstnehmers  im
Homeoffice begründet würde, noch immer geprüft werden, ob nicht aufgrund der
Erbringung vorbereitender  Tätigkeiten oder  Hilfstätigkeiten im Endeffekt  von
einer Betriebsstätte abgesehen werden kann.
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